
Sehr geehrte Gläubige, 

trotz des strengen Lockdowns durften weiterhin Gottesdienste gefeiert werden. 

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, sind wir verpflichtet, die Gesundheit aller 

Gottesdienstteilnehmer und -teilnehmerinnen unter Einhaltung der behördlichen 

Vorgaben zu schützen.  

Wir möchten Ihnen daher für Ihren Gottesdienstbesuch folgende Hinweise und 

Empfehlungen mit der Bitte um Beachtung geben: 

 Gemäß den behördlichen Auflagen ist die Zahl der Gottesdienstteilnehmer und 

-teilnehmerinnen aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände beschränkt.  

 Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen einzuhalten.  

Personen, die in einem Haushalt zusammenleben müssen diesen Abstand 

untereinander nicht einhalten. 

 Menschen mit jeglichen Erkältungssymptomen, soweit dies durch 

Sichtkontrolle beim Zutritt erkennbar ist, sind von der Teilnahme am 

Gottesdienst auszuschließen. 

 Es besteht eine Pflicht zum Tragen einer medizinische Maske (OP-Maske oder 

virenfilternde Maske der Standards FFP2, KN95 oder N95)als Mund-Nasen-

Bedeckung während des ganzen Gottesdienstes.  

 Zum Schutz aller Mitfeiernden wird dringend darum gebeten, am Gottesdienst 

nur unter Einhaltung der 3G-Regel (getestet, geimpft oder genesen) 

teilzunehmen. 

 Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten.  

 Gemeindegesang ist erlaubt, wenn dabei eine medizinische Maske getragen 

wird. 

 Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihen gereicht, sondern am 

Eingang/Ausgang aufgestellt. 

 Auf Zeichen beim Friedensgruß mit Körperkontakt wird weiterhin verzichtet. 

 Zur Kommunion treten wir unter  Beachtung des Mindestabstandes  vor. Dabei 

darf die Mund-Nasen-Bedekung nur zum Verzehr der Hostie kurz abgenommen 

werden.  

 Nach der Messe verlassen wir die Kirche mit dem gebotenen Abstand, zügig 

und ohne Zwischenhalt von hinten beginnend. 

Stand: 2.12.2021



Bitte beachten Sie die nachfolgen dargestellten 

Hygienemaßnahmen: 

 

 


